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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Verordnung (EU) 2017/852 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 17. Mai 2017 über Quecksilber im Hinblick auf Dentalamalgam und andere mit 
Quecksilber versetzte Produkte, die Herstellungs-, Einfuhr- und 
Ausfuhrbeschränkungen unterliegen
(COM(2023)0395 – C9-0309/2023 – 2023/0272(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Europäische Parlament und den 
Rat (COM(2023)0395),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 192 Absatz 1 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der 
Kommission unterbreitet wurde (C9-0309/2023),

– gestützt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union,

– unter Hinweis auf die Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses vom 26. Oktober 20231,

– nach Anhörung des Ausschusses der Regionen,

– gestützt auf Artikel 59 seiner Geschäftsordnung,

– unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (A9-0002/2024),

1. legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt, 
entscheidend ändert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu ändern;

3. beauftragt seine Präsidentin, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission sowie den nationalen Parlamenten zu übermitteln.

1 Noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht.
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Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Quecksilber ist eine Chemikalie, 
die aufgrund ihrer weitläufigen 
Ausbreitung in der Atmosphäre, ihrer 
Persistenz, nachdem sie durch 
anthropogene Aktivitäten in die Umwelt 
eingetragen wurde, und ihrer Fähigkeit 
zur Bioakkumulation ein weltweites 
Umweltproblem darstellt. Quecksilber hat 
auch erhebliche negative Auswirkungen 
auf die menschliche Gesundheit und wird 
über die Plazenta oder beim Stillen von 
der Mutter auf das Kind weitergegeben. 
Die Quecksilberbelastung der Umwelt 
kann auf anthropogene Aktivitäten 
zurückgehen, u. a. eine unzureichende 
Entsorgung von Quecksilberabfällen, 
Einäscherung oder die unsachgemäße 
Verwendung der vorgeschriebenen 
Abscheider in Zahnarztpraxen.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) In Anbetracht der Verfügbarkeit 
quecksilberfreier Alternativen ist es 
angebracht, die Verwendung von 
Dentalamalgam für die zahnärztliche 
Behandlung aller Bevölkerungsgruppen zu 
verbieten, während die Möglichkeit der 
Verwendung von Dentalamalgam für 
Patienten mit spezifischen medizinischen 
Erfordernissen erhalten bleibt. Um zu 
verhindern, dass Dentalamalgam – das auf 
dem Binnenmarkt verboten ist – für die 
Ausfuhr aus der Union hergestellt wird, ist 

(4) In Anbetracht der Verfügbarkeit 
quecksilberfreier Alternativen, der 
Erschwinglichkeit alternativer 
Materialien und des derzeitigen 
Übergangs zu quecksilberfreien 
Füllungen in vielen Mitgliedstaaten ist es 
angebracht, die Verwendung von 
Dentalamalgam für die zahnärztliche 
Behandlung aller Bevölkerungsgruppen zu 
verbieten, während die Möglichkeit der 
Verwendung von Dentalamalgam für 
Patienten mit spezifischen medizinischen 
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ein Verbot der Herstellung und Ausfuhr 
von Dentalamalgam erforderlich. 
Artikel 10 der Verordnung (EU) 2017/852 
sollte daher entsprechend geändert werden.

Erfordernissen erhalten bleibt. Die 
Umstellung auf quecksilberfreie 
Alternativen bei Zahnfüllungen ist in 
vielen Mitgliedstaaten bereits weit 
fortgeschritten, was unterstreicht, dass 
dieses Verbot als kosteneffiziente 
Möglichkeit, um einer zusätzlichen 
Quecksilberbelastung vorzubeugen, 
durchführbar und notwendig ist. Um zu 
verhindern, dass Dentalamalgam – das auf 
dem Binnenmarkt verboten ist – für die 
Ausfuhr aus der Union hergestellt wird, ist 
ein Verbot der Herstellung und Ausfuhr 
von Dentalamalgam erforderlich. 
Artikel 10 der Verordnung (EU) 2017/852 
sollte daher entsprechend geändert werden.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Von Krematorien wird in 
erheblichem Maße Quecksilber in die 
Atmosphäre freigesetzt, und selbst bei 
einem schrittweisen Verzicht auf 
Dentalamalgam werden Krematorien 
weiterhin zur Belastung von Luft, Wasser 
und Boden mit Quecksilber beitragen. Es 
müssen Informationen zu den in den 
Mitgliedstaaten umgesetzten Maßnahmen 
zusammengetragen und Leitlinien für 
Krematorien erstellt werden, um eine 
angemessene Vermeidung von 
Umweltverschmutzung zu erreichen und 
die Auswirkungen auf die Umwelt und die 
menschliche Gesundheit zu reduzieren.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Nach Artikel 4 Absatz 1 der 
Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 ist es verboten, 
bestimmte quecksilberhaltige Elektro- und 
Elektronikgeräte auf dem Binnenmarkt in 
Verkehr zu bringen und in die Union 
einzuführen. In Anhang III der genannten 
Richtlinie sind unter anderem bestimmte 
quecksilberhaltige Lampen aufgeführt, die 
bis zu den dort aufgeführten Zeitpunkten 
von dem genannten Verbot ausgenommen 
sind. Diese Ausnahmeregelung für nicht 
lineare Halophosphatlampen lief bereits 
am 13. April 2016 aus und wird am 
24. Februar 2023 bzw. am 24. Februar 
2027 für bestimmte 
Kompaktleuchtstofflampen, lineare 
Leuchtstofflampen und 
Hochdrucknatrium(dampf)lampen für 
allgemeine Beleuchtungszwecke sowie für 
nicht lineare Tri-Phosphor-
Leuchtstofflampen auslaufen. Darüber 
hinaus sind bestimmte lineare 
Leuchtstofflampen für allgemeine 
Beleuchtungszwecke im Beschluss MC-
4/3, der auf der vierten Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des 
Minamata-Übereinkommens über 
Quecksilber vom 21. bis 25. März 2022 
angenommen wurde, für ein künftiges 
Verbot aufgeführt45. Dieser Beschluss 
wurde von der Union mit dem Beschluss 
(EU) 2022/549 des Rates46 unterstützt. Da 
einige dieser Lampen derzeit nicht unter 
Anhang II Teil A der Verordnung 
(EU) 2017/852 fallen, sollten sie aus 
Gründen der Kohärenz darin aufgenommen 
werden, um ihre Herstellung und Ausfuhr 
ab den Fristen gemäß Anhang III der 
Richtlinie 2011/65/EU und den 
ehrgeizigsten Fristen im Beschluss MC-4/3 
zu verbieten.

(5) Nach Artikel 4 Absatz 1 der 
Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates44 ist es verboten, 
bestimmte quecksilberhaltige Elektro- und 
Elektronikgeräte auf dem Binnenmarkt in 
Verkehr zu bringen und in die Union 
einzuführen. In Anhang III der genannten 
Richtlinie sind unter anderem bestimmte 
quecksilberhaltige Lampen aufgeführt, die 
bis zu den dort aufgeführten Zeitpunkten 
von dem genannten Verbot ausgenommen 
sind. Diese Ausnahmeregelung lief bereits 
am 13. April 2016 für nicht lineare 
Halophosphatlampen, am 24. Februar 
2023 für bestimmte 
Kompaktleuchtstofflampen und am 
24. August 2023 für lineare 
Leuchtstofflampen für allgemeine 
Beleuchtungszwecke aus. Für nicht 
lineare Tri-Phosphor-Leuchtstofflampen 
läuft die Ausnahmeregelung am 
24. Februar 2025 aus. Die 
Ausnahmeregelung für die meisten 
Hochdrucknatrium(dampf)lampen für 
allgemeine Beleuchtungszwecke mit 
verbessertem Farbwiedergabeindex lief 
am 24. Februar 2023 aus, während für die 
restlichen sowie für andere 
Hochdrucknatrium(dampf)lampen für 
allgemeine Beleuchtungszwecke die 
Ausnahmeregelung am 24. Februar 2025 
ausläuft. Darüber hinaus sind bestimmte 
lineare Leuchtstofflampen für allgemeine 
Beleuchtungszwecke im Beschluss MC-
4/3, der auf der vierten Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des 
Minamata-Übereinkommens über 
Quecksilber vom 21. bis 25. März 2022 
angenommen wurde, für ein künftiges 
Verbot aufgeführt45. Dieser Beschluss 
wurde von der Union mit dem Beschluss 
(EU) 2022/549 des Rates46 unterstützt. Da 
es angebracht ist, die Ausfuhr der übrigen 
quecksilberhaltigen Lampen aus der 
Union so bald wie möglich zu verbieten, 
und einige dieser Lampen derzeit nicht 
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unter Anhang II Teil A der Verordnung 
(EU) 2017/852 fallen, sollten sie aus 
Gründen der Kohärenz darin aufgenommen 
werden, um ihre Herstellung und Ausfuhr 
ab den Fristen gemäß Anhang III der 
Richtlinie 2011/65/EU und den 
ehrgeizigsten Fristen im Beschluss MC-4/3 
zu verbieten. Darüber hinaus lassen sich 
erhebliche positive Nebeneffekte erzielen, 
wenn die Ausfuhr von 
quecksilberhaltigen Lampen so bald wie 
möglich schrittweise eingestellt wird, da 
quecksilberfreie Alternativen 
energieeffizienter sind und somit Tonnen 
an CO2-Emissionen eingespart würden.

__________________ __________________
44 Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 
zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten (ABl. L 174 vom 
1.7.2011).

44 Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 
zur Beschränkung der Verwendung 
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- 
und Elektronikgeräten (ABl. L 174 vom 
1.7.2011).

45 Beschluss (EU) 2022/549 des Rates vom 
17. März 2022 über den im Namen der 
Europäischen Union im Rahmen des 
zweiten Teils der vierten Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens von Minamata über 
Quecksilber in Bezug auf die Annahme 
eines Beschlusses zur Änderung der 
Anlagen A und B dieses Übereinkommens 
zu vertretenden Standpunkt (ABl. L 107 
vom 6.4.2022, S. 78).

45 Beschluss (EU) 2022/549 des Rates vom 
17. März 2022 über den im Namen der 
Europäischen Union im Rahmen des 
zweiten Teils der vierten Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens von Minamata über 
Quecksilber in Bezug auf die Annahme 
eines Beschlusses zur Änderung der 
Anlagen A und B dieses Übereinkommens 
zu vertretenden Standpunkt (ABl. L 107 
vom 6.4.2022, S. 78).

46 Beschluss (EU) 2022/549 des Rates vom 
17. März 2022 über den im Namen der 
Europäischen Union im Rahmen des 
zweiten Teils der vierten Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens von Minamata über 
Quecksilber in Bezug auf die Annahme 
eines Beschlusses zur Änderung der 
Anlagen A und B dieses Übereinkommens 
zu vertretenden Standpunkt.

46 Beschluss (EU) 2022/549 des Rates vom 
17. März 2022 über den im Namen der 
Europäischen Union im Rahmen des 
zweiten Teils der vierten Tagung der 
Konferenz der Vertragsparteien des 
Übereinkommens von Minamata über 
Quecksilber in Bezug auf die Annahme 
eines Beschlusses zur Änderung der 
Anlagen A und B dieses Übereinkommens 
zu vertretenden Standpunkt.

Änderungsantrag 5
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Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) In Anbetracht der schädlichen 
Auswirkungen von Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen auf die 
menschliche Gesundheit und die Umwelt 
sollten Exposition und Emissionen so weit 
wie möglich weiter reduziert werden. Aus 
aktuellen Berichten geht hervor, dass 
europäische Unternehmen 
Quecksilberverbindungen herstellen und 
exportieren, die für nicht zugelassene 
Zwecke, insbesondere in Kosmetika, 
verwendet werden. Daher sollte die 
Kommission über die Durchführung und 
Durchsetzung des Übereinkommens von 
Minamata Bericht erstatten, insbesondere 
im Hinblick auf die Verwendung von 
Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen in Kosmetika 
und auf die Herstellung, Einfuhr und 
Ausfuhr von Quecksilber und 
Quecksilberverbindungen für nicht 
zugelassene Verwendungszwecke. Die 
Kommission sollte die verbleibenden 
Verwendungszwecke von Quecksilber, 
z. B. bei der Porosimetrie, in 
Leuchttürmen und in Impfstoffen, sowie 
die Notwendigkeit einer Änderung der 
Liste der großen Abfallquellen weiter 
bewerten und gegebenenfalls 
Maßnahmen zur schrittweisen Aufgabe 
dieser Verwendungszwecke und zur 
Regelung der Herstellung, Einfuhr und 
Ausfuhr zu diesen Verwendungszwecken 
vorschlagen.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Verordnung
Erwägung 5 b (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text
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(5b) Aufgrund fehlender angemessener 
Sammelsysteme für mit Quecksilber 
versetzte Produkte in nicht elektronischen 
und elektronischen Abfällen entstehen in 
Deponien und Müllverbrennungsanlagen 
noch immer sekundäre 
Quecksilberemissionen, weswegen solche 
Produkte getrennt und auf 
umweltverträgliche Weise gesammelt 
werden müssen.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 – Buchstabe a
Verordnung (EU) 2017/852
Artikel 10 – Absatz 2a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2a) Ab dem 1. Januar 2025 darf 
Dentalamalgam nicht mehr für die 
zahnärztliche Behandlung der Bevölkerung 
verwendet werden, es sei denn, der 
Zahnarzt erachtet eine solche Behandlung 
wegen der spezifischen medizinischen 
Erfordernisse bei dem jeweiligen Patienten 
als zwingend notwendig.

(2a) Ab dem 1. Januar 2025 darf 
Dentalamalgam nicht mehr für die 
zahnärztliche Behandlung der Bevölkerung 
verwendet werden, es sei denn, der 
Zahnarzt erachtet eine solche Behandlung 
wegen der hinreichend begründeten 
spezifischen medizinischen Erfordernisse 
bei dem jeweiligen Patienten als zwingend 
notwendig.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 a (neu)
Verordnung (EU) 2017/852
Artikel 11 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1a. In Artikel 11 wird folgender 
Absatz angefügt:
„Mit Quecksilber versetzte Produkte, die 
noch in Umlauf sind und die nicht mehr 
verwendet werden können, sind als Abfall 
zu betrachten und getrennt und in 
umweltverträglicher Weise zu sammeln.“
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Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 b (neu)
Verordnung (EU) 2017/852
Artikel 18 – Absatz 3 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1b. In Artikel 18 wird folgender 
Absatz angefügt:
„(3a) Bis zum 31. Juni 2024 und danach 
alle zwei Jahre legen die Mitgliedstaaten 
der Kommission einen Bericht über 
geplante und durchgeführte Maßnahmen 
zur Verringerung der 
Quecksilberemissionen und -
freisetzungen aus Krematorien vor.
Die Kommission macht die Daten zu den 
von den Mitgliedstaaten gemeldeten 
Maßnahmen gemäß Unterabsatz 1 
öffentlich zugänglich.“

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 c (neu)
Verordnung (EU) 2017/852
Artikel 19 – Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1c. In Artikel 19 wird folgender 
Absatz eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2025 legt 
die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat auf der 
Grundlage der Berichterstattung gemäß 
Artikel 18 Absatz 3a einen Bericht über 
die Verringerung der 
Quecksilberemissionen und -
freisetzungen aus Krematorien vor und 
erstellt gegebenenfalls Leitlinien für 
Technologien zur Emissionsverringerung 
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zur Begrenzung und Senkung von 
Quecksilberemissionen und -
freisetzungen aus Krematorien, wobei sie 
bestehende Leitlinien berücksichtigt.“

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 d (neu)
Verordnung (EU) 2017/852
Artikel 19 – Absatz 2 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1d. In Artikel 19 wird folgender 
Absatz eingefügt:
„(2a) Bis zum 30. Juni 2026 legt die 
Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht 
vor, in dem sie bewertet, ob es 
durchführbar ist, die 
Ausnahmeregelungen gemäß Artikel 10 
für die Verwendung von Dentalamalgam 
spätestens 2030 aufzuheben. In diesem 
Bericht werden auch die Auswirkungen 
auf die Gesundheit von Patienten im 
Allgemeinen und von Patienten, die auf 
Amalgamfüllungen angewiesen sind, 
dargelegt.
Die Kommission schlägt gegebenenfalls 
zusammen mit ihrem in Unterabsatz 1 
genannten Bericht Maßnahmen vor.
Spätestens bis zum 31. Dezember 2026 
legt die Kommission dem Europäischen 
Parlament und dem Rat einen Bericht vor 
über
a) die Durchführung und 
Durchsetzung des Übereinkommens, 
einschließlich der schrittweisen 
Einstellung der Verwendung von 
Quecksilber in Kosmetika bis 2025, durch 
die Vertragsparteien des 
Übereinkommens und über die 
Beschränkung und Beendigung der 
Herstellung, Einfuhr und Ausfuhr von 
Quecksilberverbindungen für illegale 
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Praktiken innerhalb der Union und 
weltweit;
b) die Notwendigkeit, die 
verbleibenden Verwendungszwecke von 
Quecksilber, z. B. in Leuchttürmen und 
bei der Porosimetrie, schrittweise 
aufzugeben;
c) die Notwendigkeit, die Liste der 
Quellen von Quecksilberabfällen, auf die 
in Artikel 11 Bezug genommen wird, zu 
erweitern.
Zusammen mit ihrem Bericht gemäß 
Unterabsatz 3 schlägt die Kommission 
gegebenenfalls Maßnahmen vor, etwa 
eine Überarbeitung der Verordnung (EU) 
Nr. 649/2012 des Europäischen 
Parlaments und des Rates1a und 
Beschränkungen der Ausfuhr von 
Quecksilberamidchlorid (HgNH2Cl).
__________________________________
1a Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2012 über die Aus- und 
Einfuhr gefährlicher Chemikalien (ABl. 
L 201 vom 27.7.2012, S. 60).“

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Verordnung
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 1 e (neu)
Verordnung (EU) 2017/852
Artikel 19 – Absatz 3

Derzeitiger Wortlaut Geänderter Text

1d. Artikel 19 Absatz 3 erhält folgende 
Fassung:

(3) Die Kommission fügt, falls 
zweckmäßig, ihren in den Absätzen 1 und 
2 genannten Berichten einen 
Gesetzgebungsvorschlag bei.

„(3) Die Kommission fügt, falls 
zweckmäßig, ihren in diesem Artikel 
genannten Berichten einen 
Gesetzgebungsvorschlag bei.“

(02017R0852)
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Absatz 1 – Nummer 2
Verordnung (EU) 2017/852
Anhang II – Teil A – Eintrag 4a

Vorschlag der Kommission

„4a. Tri-Phosphor-Lampen für 
allgemeine Beleuchtungszwecke, die nicht 
unter Eintrag 4 Buchstabe a fallen.

31.12.2027

Geänderter Text

„4a. Tri-Phosphor-Lampen für 
allgemeine Beleuchtungszwecke, die nicht 
unter Eintrag 4 Buchstabe a fallen.

31.12.2025

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Absatz 1 – Nummer 2
Verordnung (EU) 2017/852
Anhang II – Teil A – Eintrag 4c

Vorschlag der Kommission

4c. Nichtlineare Tri-Phosphor-Lampen. 31.12.2027

Geänderter Text

4c. Nichtlineare Tri-Phosphor-Lampen. 31.12.2025

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Verordnung
Anhang – Absatz 1 – Nummer 3
Verordnung (EU) 2017/852
Anhang II – Teil A – Eintrag 5a

Vorschlag der Kommission

„5a. Hochdruck-
Quecksilbernatrium(dampf)lampen (HPS) 
für allgemeine Beleuchtungszwecke.

31.12.2025

Geänderter Text

„5a. Hochdruck-
Quecksilbernatrium(dampf)lampen (HPS) 

31.12.2025
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für allgemeine Beleuchtungszwecke mit

a) P ≤ 105 W über 16 mg Hg,
b) 105 W < P ≤ 155 W über 20 mg Hg,
c) P > 155 W über 25 mg Hg.
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ANLAGE: AUFLISTUNG VON ORGANISATIONEN UND PERSONEN,
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European Network for Environmental Medicine
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